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Bebauungsplan "Am Bild 2021"
in der Gemeinde Wattenheim

Verbandsgemeinde Leiningerland
Landkreis Bad Dürkheim

Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbetei-
ligung zum Entwurf gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Behör-

den und Träger sonstiger Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

1. Allgemeines zum Verfahren

2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung

Stand: Oktober 2025
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1. Allgemeines zum Verfahren

Der vormalige Bebauungsplan "Am Bild 2014" wurde durch eine Normkontrolle des Oberverwal-
tungsgerichts Rheinland-Pfalz, Koblenz, aufgehoben. Die Gemeinde Wattenheim hat in der Folge
beschlossen, den Bebauungsplan "Am Bild 2014" nicht weiter zu verfolgen und mit dem Verfah-
ren "Am Bild 2021" einen gänzlich neuen Bebauungsplan aufzustellen.

Der Aufstellungsbeschluss für das aktuell vorliegende Verfahren wurde am 11.05.2021 beschlos-
sen. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung fand infolge im Zeitraum vom 16.08.2021 bis
24.09.2021 statt. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung konnten die Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange, die Gemeinden als auch die Öffentlichkeit eine Stellungnahme zum
Vorentwurf des Bebauungsplanes "Am Bild 2021" abgeben.

Anschließend ist der Rücklauf der Stellungnahmen sowie deren Abwägungen bzw. Berücksichti-
gung und Beachtung in der weiteren Planung dargestellt.

Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und
Hinweise

1. Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
Regionalstelle Gewerbeaufsicht
Karl-Helfferich-Straße 2
67433 Neustadt

20.09.2021 keine

2. Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum
Rheinpfalz
Abteilung Landentwicklung und Ländliche Bo-
denordnung
Konrad-Adenauer-Straße 35
67433 Neustadt/Weinstraße

20.09.2021 keine

3. Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH
Ingersheimer Straße 20
70499 Stuttgart

15.09.2021 keine

4. Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH
Ingersheimer Straße 20
70499 Stuttgart

15.09.2021 keine

5. Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH
Ingersheimer Straße 20
70499 Stuttgart

15.09.2021 keine

6. Handelsverband
Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz e.V.
Geschäftsstelle Neustadt
Ägyptenpfad 18
67433 Neustadt

14.09.2021 keine

7. Landes-Aktions-Gemeinschaft Natur und Um-
welt Rheinland-Pfalz e. V.
Kirchenstraße 13
67823 Obermoschel

09.09.2021 keine

8. Deutsche Flugsicherung GmbH
Am DFS-Campus 10
63225 Langen

06.09.2021 keine

9. Industrie- und Handelskammer für die Pfalz
Infrastruktur und Digitale Wirtschaft
Ludwigsplatz 2-4
67059 Ludwigshafen

24.09.2021 keine
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und
Hinweise

10. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und
Dienstleistungen der Bundeswehr
Infra I 3
Fontainengraben 200
53123 Bonn

13.08.2021 keine

11. Deutsche Telekom Technik GmbH
NL Südwest, PTI 11
Pirmasenser Straße 65
67655 Kaiserslautern

13.08.2021 Hinweise

12. Creos Deutschland GmbH
Am Zunderbaum 9
66424 Homburg

16.08.2021 keine

13. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz
Direktion Landesarchäologie
Abteilung Erdgeschichte
Niederberger Höhe 1
56077 Koblenz

16.08.2021 keine

14. Amprion GmbH
Leitungen Bestandssicherung
Robert-Bosch-Straße 7
44263 Dortmund

17.08.2021 keine

15. Kreisverwaltung Bad Dürkheim
Kreisjugendamt
Phillip-Fauth-Straße 11
67098 Bad Dürkheim

19.08.2021 keine

16. Kreisverwaltung Bad Dürkheim
Gesundheitsamt
Neumayerstraße 10
67433 Neustadt an der Weinstraße

19.08.2021 keine

17. Landesverband Rheinland-Pfalz des Deut-
schen Wanderverbandes
Fröbelstraße 24
67433 Neustadt/Weinstraße

20.08.2021 keine

18. Tyczka Energy GmbH
Fachbereich Gasnetze
Blumenstraße 5
82538 Geretsried

20.08.2021 keine

19. PLEdoc GmbH
Gladbecker Straße 404
45326 Essen

19.08.2021 keine

20. Eisenbahn-Bundesamt
Außenstelle Frankfurt/Saarbrücken
Untermainkai 23-25
60329 Frankfurt

24.08.2021 keine

21. Pfalzgas GmbH
Netzmanagement
Wormser Straße 123
67227 Frankenthal

25.08.2021 keine
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und
Hinweise

22. Forstamt Bad Dürkheim
Kaiserslauterer Straße 343
67098 Bad Dürkheim

27.08.2021 keine

23. Deutscher Wetterdienst
Abteilung Finanzen und Service
Frankfurter Straße 135
63067 Offenbach

02.09.2021 keine

24. Generaldirektion Kulturelles Erbe
Rheinland-Pfalz
Direktion Landesarchäologie
Außenstelle Speyer
Kleine Pfaffengasse 10
67346 Speyer

06.09.2021 Hinweise

25. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz
Direktion Landesdenkmalpflege
Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege
Schillerstraße 44
55116 Mainz

22.09.2021 Hinweise

26. Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz
Pestalozzistraße 4
76829 Landau

23.09.2021 Hinweise

27. Landesbetrieb Mobilität Speyer
St.-Guido-Straße 17
67346 Speyer

24.09.2021 Hinweise

28. POLLICHIA Geschäftsstelle
Haus der Artenvielfalt
Erfurter Straße 7
67433 Neustadt

07.09.2021 Bedenken

29. Kreisverwaltung Bad Dürkheim
Abteilung Bauen und Umwelt
Untere Naturschutzbehörde
Philipp-Fauth-Straße 11
67098 Bad Dürkheim

03.09.2021 Hinweise

30. BUND Rheinland-Pfalz
Kreisgruppe Bad Dürkheim
Eyersheimer Mühle
67256 Weisenheim am Sand

30.08.2021 Bedenken

31. Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung West
Integrierte Außenstelle Montabaur
Bahnhofsplatz 1
56410 Montabaur

31.08.2021 Hinweise

32. Pfalzwerke Netz AG
Kurfürstenstraße 29
67061 Ludwigshafen

27.09.2021
24.09.2021

Hinweise
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und
Hinweise

33. Kreisverwaltung Bad Dürkheim
Abteilung Zentrale Aufgaben und Finanzen
Grundsatzplanung, Kreisentwicklung und
ÖPNV
Philipp-Fauth-Straße 11
67098 Bad Dürkheim

22.09.2021 Bedenken und Hinweise

34. Kreisverwaltung Bad Dürkheim
Brandschutz
Philipp-Fauth-Straße 11
67098 Bad Dürkheim

01.10.2021 Bedenken und Hinweise

35. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
Dienststelle Neustadt
Chemnitzer Straße 3
67433 Neustadt

01.10.2021 Bedenken und Hinweise

36. Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz
Karl-Helfferich-Straße 2
67433 Neustadt/Weinstraße

01.10.2021 Bedenken und Hinweise

Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und
Hinweise

1. Nr. 1, Wattenheim 23.09.2021 Hinweise
2. Nr. 2, Wattenheim 10.09.2021 Bedenken
3. Nr. 3, Wattenheim

vertreten durch
Jeromin/Kerkmann
Kanzlei für Verwaltungsrecht
Rennweg 72
56626 Andernach

06.09.2021 Bedenken

Hinweis:
Nachfolgend sind alle Stellungnahmen dieser Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, die ab-
gegeben wurden, aufgeführt. Diese wurden zum größten Teil in der Originalfassung abgedruckt
und teilweise zur besseren Lesbarkeit neu zugeschnitten. Teilweise werden die Sachdarstellun-
gen der Stellungnahmen jedoch in Kurzform dargestellt. Aufgrund der Datenschutz-Grundverord-
nung werden die Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung anonymisiert dargestellt. Die
Originalstellungnahmen können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland eingesehen
werden.
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2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

2.1 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Ge-
werbeaufsicht, Neustadt vom 20.09.2021

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.

2.2 Stellungnahme des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Rheinpfalz, Abt.
Landentwicklung und Ländliche Bodenordnung, Neustadt vom 20.09.2021

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.

2.3 Stellungnahme der Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH, Stuttgart vom
15.09.2021

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.

2.4 Stellungnahme der Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH, Stuttgart vom
15.09.2021

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.

2.5 Stellungnahme der Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH, Stuttgart vom
15.09.2021

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.

2.6 Stellungnahme des Handelsverbandes Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz, Neustadt
vom 14.09.2021

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.

2.7 Stellungnahme der Landes-Aktions-Gemeinschaft Natur und Umwelt Rheinland-
Pfalz e.V., Obermoschel vom 09.02.2021

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.
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2.8 Stellungnahme der Deutschen Flugsicherung GmbH, Langen vom 06.09.2021

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.

2.9 Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer Pfalz, Infrastruktur und Digitale
Wirtschaft, Ludwigshafen vom 24.09.2021

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.
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2.10 Stellungnahme des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr, Infra I 3, Bonn vom 13.08.2021

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.

2.11 Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH, NL Südwest, PTI 11, Kaisers-
lautern vom 13.08.2021

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.

2.12 Stellungnahme der Creos Deutschland GmbH, Homburg vom 16.08.2021

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.

2.13 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion
Landesarchäologie, Abteilung Erdgeschichte, Koblenz vom 16.08.2021

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.
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2.14 Stellungnahme der Amprion GmbH, Bestandssicherung Leitungen, Dortmund vom
17.08.2021

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.

2.15 Stellungnahme der Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Kreisjugendamt, Bad Dürkheim
vom 19.08.2021

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme.

Aktuell sind rund 35-40 Wohneinheiten für alle Nutzergruppen im Geltungsbereich geplant. Der
Zeitpunkt möglicher Ansiedlungen ist abhängig von der Verfahrensdauer.

Eine Abwägung ist nicht erforderlich.
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2.16 Stellungnahme der Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Gesundheitsamt, Neustadt vom
19.08.2021

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.

2.17 Stellungnahme des Landesverbandes Rheinland-Pfalz des Deutschen Wanderver-
bandes, Neustadt vom 20.08.2021

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Der Hinweis wird im weiteren Verfahren beachtet. Eine Abwägung ist nicht
erforderlich.

2.18 Stellungnahme der Tyczka Energy GmbH, Fachbereich Gasnetze, Geretsried vom
20.08.2021

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.
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2.19 Stellungnahme der PLEdoc GmbH, Netzauskunft, Essen vom 19.08.2021

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.

Hinweis:
Den Unterlagen lagen Lagepläne bei.

2.20 Stellungnahme des Eisenbahn-Bundesamtes, Frankfurt vom 24.08.2021

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.
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2.21 Stellungnahme der Pfalzgas GmbH, Netzmanagement, Frankenthal vom 25.08.2021

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.

Hinweis:
Der Stellungnahme lagen mehrere Pläne und Hinweise bei.

2.22 Stellungnahme des Forstamtes Bad Dürkheim vom 27.08.2021

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.
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2.23 Stellungnahme des Deutschen Wetterdienstes, Offenbach vom 02.09.2021

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.

2.24 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion
Landesarchäologie, Außenstelle Speyer vom 06.09.2021

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken vorgebracht werden. Die nachfolgenden
Hinweise bezüglich der Ausführung werden ebenfalls zur Kenntnis genommen und sind bereits
ausreichend in den Unterlagen dargestellt. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.

2.25 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion
Landesdenkmalpflege, Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege, Mainz vom
22.09.2021

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der vorgebrachte Hinweis bezüglich des Vorhan-
denseins eines Wegekreuzes im Randbereich des Geltungsbereiches ist bekannt. Dieses Wege-
kreuz (Kulturdenkmal) befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches und wird planerisch nicht
überplant. Die nachrichtliche Übernahme erfolgt in der Planzeichnung und im Umweltbericht. Des
Weiteren wird festgestellt, dass keine Beeinträchtigungen des Wegekreuzes im Rahmen der Bau-
phase oder der langfristigen Nutzung des Bebauungsplanes eintreten wird.

2.26 Stellungnahme des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinpfalz, Landau vom
23.09.2021

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Der Hinweis vom Vermessungs- und Katasteramt bezüglich der geometrischen Genauigkeit der
Grundstücke wird zur Kenntnis genommen. Eine Überprüfung der Örtlichkeiten kann im Rahmen
der Erstellung der erforderlichen Umringsvermessung erfolgen.

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, eine Berücksichtigung in der Planung nicht erforder-
lich.

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen, eine Berücksichtigung in der Planung nicht
erforderlich.

2.27 Stellungnahme des Landesbetriebes Mobilität Speyer vom 24.09.2021

Hinweis:
Der LBM bezieht sich in seiner Stellungnahme auf das Verfahren "Am Bild 2014" und dort getä-
tigte Aussagen.

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise seitens des LBM werden zur Kenntnis genommen, insbesondere die Bitte um früh-
zeitige Information bezüglich des Baubeginns oder möglicher Schäden an der K 32. Hier aller-
dings liegen keine Erkenntnisse vor, dass eine Beeinträchtigung dieser Straße eintreten könne.

Im Rahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung erfolgt eine Abstimmung mit dem LBM be-
züglich der Kreuzung der K 32. Diese sind aktuell nicht Inhalt des Bebauungsplanverfahrens. Die
Hinweise bezüglich der Schalltechnischen Untersuchung und der dort vorgenommenen Begut-
achtung von klassifizierten Straßen wird zur Kenntnis genommen. Gemäß Lärmgutachten sind
keine negative Auswirkungen durch Verkehrslärm zu befürchten, dass ist in den Unterlagen aus-
führlich dargestellt.

Die Hinweise bezüglich der geänderten Zuständigkeiten im Rahmen der Die Autobahn GmbH
des Bundes werden zur Kenntnis genommen, die Autobahn GmbH wird beteiligt.

Eine Änderung der Planung ist durch die vorgebrachten Hinweise des LBM nicht erforderlich.

2.28 Stellungnahme der POLLICHIA Geschäftsstelle, Neustadt vom 07.09.2021

Hinweis:
Die POLLICHIA bezieht sich in ihrer Stellungnahme auf das Verfahren "Am Bild 2014" und dort
getätigte Aussagen.

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise seitens der POLLICHIA werden zur Kenntnis genommen, insbesondere die Stel-
lungnahme aus dem Verfahren Wattenheim "Am Bild 2014". Hier werden insbesondere die The-
matik der Eigenentwicklung der Gemeinde, des Flächenverbrauches und der Avifauna vorge-
bracht sowie Belange der Überwachung nach § 4c BauGB und Pflegemaßnahmen der Landes-
pflegerischen Festsetzungen, die Belange der Eigenentwicklung und des Flächenverbrauches
und der zugestandenen Flächenreserven aufgrund des Regionalplanes der Metropolregion
Rhein-Neckar.

Für den Bereich Avifauna wurden im Jahr 2025 ergänzende Kartierungen vorgenommen.

Bezüglich des vorangegangenen älteren Bauleitplanverfahrens von 2014 wird auch Stellung be-
züglich der möglichen Pflegemaßnahmen bezogen und deren Pflege in den nachfolgenden Jah-
ren, insbesondere im Bereich der privaten Grundstücke. Hierzu ist ausreichend in den Textlichen
Festsetzungen unter III.2.2 Private Begrünung ausgeführt. Die Umsetzungskontrolle und weitere
Erfolgskontrolle obliegt der Ortsgemeinde. Diese ist u. a. im Umweltbericht in Kap. 3.2 aufgeführt.
Diese betrifft den § 4c BauGB.

Die in der aktuellen Stellungnahme vorgebrachten Hinweise bezüglich des Artenschwundes wer-
den zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Kartierung u.a. zum Thema Avifauna, wurden die
Vorkommen erfasst und Maßnahmen ergriffen. Darüber hinaus wird der Vorwurf des ungebrems-
ten Flächenverbrauches zurückgewiesen. Die Gemeinde weist, wie bereits dargestellt, nur im
Rahmen der Eigenentwicklung Flächen aus. Die Begründung hierzu ist den Unterlagen zu ent-
nehmen.

Die Bedenken bezüglich des zusätzlichen Pendlerverkehrs werden an dieser Stelle zurückgewie-
sen, da Teile des künftigen Geltungsbereiches bereits im Bestand sind und hier bereits eine Nut-
zung erfolgt. Darüber hinaus würde ein zusätzlicher Verkehr in der Ortsgemeinde entstehen,
wenn auch die aktuell bestehenden, aber nicht zu erschließenden Baulücken genutzt werden
würden. Daher wird der Vorwurf des sogenannten Torpedierens der Klimaziele der EU, des Bun-
des und des Landes zurückgewiesen.

Die Stellungnahme hat keine Planungsänderung zur Folge.

2.29 Stellungnahme der Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Abteilung Bauen und Umwelt,
Untere Naturschutzbehörde, Bad Dürkheim vom 03.09.2021
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Hinweis:
Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Abteilung Bauen und Umwelt, Untere Naturschutzbehörde,
bezieht sich in ihrer Stellungnahme auf das Verfahren "Am Bild 2014" und dort getätigte Aussa-
gen.

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme. Die Hinweise und Ausführungen der Kreisverwaltung bezüglich der Flächenbi-
lanz werden zur Kenntnis genommen, wie auch, dass die Stellungnahmen der Verfahren von
2017, 2018 und 2019 in die Planung integriert worden sind.

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise bezüglich der Eingrünung des Bebauungsplangebietes werden zur Kenntnis ge-
nommen. In den Textlichen Festsetzungen unter Kap. III.2.2 Begrünung der privaten Grundstücke
wird diese eindeutig festgesetzt. Als redaktionelle Ergänzung wird in der Begründung ein Hinweis
bezüglich der Eingrünungsmaßnahmen auf den privaten Flächen vorgenommen werden.

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise bezüglich der Zustimmung zu den Kompensationsmaßnahmen und der herange-
zogenen Ökokontofläche werden zur Kenntnis genommen. Die aufgeführten Erkennungsnum-
mern dieser Flächen werden redaktionell im Umweltbericht und der Planzeichnung ergänzt.  Die
Eintragung ins KSP erfolgt nach Satzungsbeschluss.

2.30 Stellungnahme des BUND Rheinland-Pfalz e. V., Kreisgruppe Bad Dürkheim, Wei-
senheim am Sand vom 30.08.2021

Hinweis:
Der BUND bezieht sich in ihrer Stellungnahme auf das Verfahren "Am Bild 2014" und dort getä-
tigte Aussagen.

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise seitens des BUND werden zur Kenntnis genommen. Eine Begründung, warum das
Verfahren "Am Bild 2014" beendet worden ist und ein neues Verfahren "Am Bild 2021" aufgelegt
worden ist, wird redaktionell in der Begründung ergänzt werden. Die Ursache hierfür ist die statt-
gefundene Normenkontrolle des Oberlandesgerichts Koblenz. Deswegen wurde das Verfahren
neu begonnen.

Der Vorwurf, dass sich die Ortsgemeinde nicht mit den Stellungnahmen des alten Verfahrens
"Am Bild 2014" auseinandergesetzt hat, wird zurückgewiesen. Deren Auseinandersetzung kann
in den jeweiligen Abwägungen eingesehen werden.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der BUND das Baugebiet in der vorgebrachten Dimension
ablehnt. Die Nutzung des im ehemaligen Geltungsbereich dargestellten Mischgebietes (der ehe-
maligen Gaststätte und des Stalls) diente vormals nur der bauplanungsrechtlichen Sicherung ei-
nes ehemals privilegierten Vorhabens (landwirtschaftlicher Aussiedlerbetrieb) und ließ aufgrund
des Bestandes nur unwesentlich neuen Wohnbauflächen zu. Der hier vorgebrachte Vorschlag
zur Erweiterung reicht nicht aus, um den aktuell notwendigen Flächenbedarf, insbesondere für
die Wohnbauentwicklung, sicherzustellen.

Der Hinweis bezüglich der Eigenentwicklung wird zur Kenntnis genommen. Wie bereits in der
Abwägung von Juni 2018 ausgeführt und in den aktuell vorliegenden Unterlagen ebenfalls dar-
gestellt, bestehen in der Ortsgemeinde Wattenheim keine Baulücken, auf die die Ortsgemeinde
zugreifen kann, um eine Innenentwicklung voranzutreiben. Darüber hinaus ist ein Leerstandslotse
seitens der Ortsgemeinde installiert worden, um mögliche Baulücken oder Leerstände einer In-
nenentwicklung zuzuführen, was in der Vergangenheit auch erfolgreich war. Weiter sagt der Re-
gionale Raumordnungsplan der Metropolregion Rhein-Neckar, dass der Ortsgemeinde ein Eigen-
bedarf von 3,05 ha für die Baulandentwicklung zustehen. Um derartige Größenverhältnisse auch
nutzen zu können, ist die Gemeinde aktuell darauf angewiesen, Flächen im Außenbereich her-
anzuziehen. Wie der Regionalplan ermöglicht auch der aktuell gültige Flächennutzungsplan eine
derartige Planung.
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Die Bedenken bezüglich der vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die Maßnahme über den Ausgleich im Geltungsbereich und die Flächen im Ökokonto
sind mit der zuständigen Behörde abgestimmt. Die externen Maßnahmen stellen einen gleich-
wertigen Ersatz dar. Ein großflächiger Ausgleich im Geltungsbereich ist räumlich nicht darstellbar,
da hierdurch die notwendigen Wohnbauflächen nicht ermöglicht werden können. Ein Ausgleich
auf externen Flächen, welche nicht im Geltungsbereich oder direkt angrenzend liegen, ist gängige
Praxis und fachlicher Stand des Planungswesen.

Die vorgebrachten Bedenken des BUND haben keine Änderung der Bebauungsplanung zur
Folge.

2.31 Stellungnahme der Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung West, Inte-
grierte Außenstelle Montabaur vom 31.08.2021

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise seitens der Die Autobahn GmbH des Bundes werden zur Kenntnis genommen.
Nach aktuellen Erkenntnissen ist keine Beeinträchtigung des Geltungsbereiches durch die Bun-
desautobahn A 6 zu erwarten. Dies ist u. a. dadurch bedingt, dass aufgrund der topografischen
Lage südlich des Hanges keine Auswirkungen der Autobahn zu erwarten sind. Daher sind nach
aktuellen Erkenntnissen keine weiteren Planungsschritte diesbezüglich erforderlich.

2.32 Stellungnahme der Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen vom 27.09.2021 und vom
24.09.2021

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Pfalzwerke beabsichtigen, die bestehende
20 kV-Freileitung in Richtung Süden ein weiteres Stück zurückzubauen. Daher fällt der Kabel-
mast, welcher sich aktuell noch im südlichen Geltungsbereich befindet, weg.

Die Information und mögliche Ergänzungen bezüglich der 20 kV-Kabeltrasse werden fachlich ge-
prüft und ggf. in den Unterlagen ergänzt.

2.33 Stellungnahme der Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Zentrale Aufgaben und Finan-
zen, Grundsatzplanung, Kreisentwicklung und ÖPNV, Bad Dürkheim vom 22.09.2021

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Die Festsetzung Nr. I.8 ist auf Grund neuer Erkenntnisse aus dem neuen Lärmgutachten nicht
mehr erforderlich und wird in den Unterlagen ersatzlos gestrichen.

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Die Festsetzung bzgl. der bedingten Wohnnutzung auf Grund von Immissionsschutzgründen ist
auf Grund neuer Erkenntnisse aus dem neuen Lärmgutachten nicht mehr erforderlich und wird in
den Unterlagen ersatzlos gestrichen.

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Die Festsetzung bzgl. der lärmabwehrenden Riegelbebauung auf Grund von Immissionsschutz-
gründen ist auf Grund neuer Erkenntnisse aus dem neuen Lärmgutachten nicht mehr erforderlich
und wird in der weiteren Planung aus den Texten und Plänen herausgenommen. Eine zeitliche
Einschränkung für die weitere Nutzung tritt somit ebenfalls nicht ein.

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Die Festsetzung bzgl. der bedingten Wohnnutzung auf Grund von Immissionsschutzgründen ist
auf Grund neuer Erkenntnisse aus dem neuen Lärmgutachten nicht mehr erforderlich und wird in
den Unterlagen ersatzlos gestrichen.

2.34 Stellungnahme der Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Brandschutz, Bad Dürkheim
vom 29.09.2021

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan lässt die geforderten Hin-
weise zum Brandschutz zu. Details sind jedoch im Zuge des Bauantrages zu prüfen und nicht
Inhalt eines Bebauungsplanes.

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Im Rahmen der aktuellen Planung werden die Vorgaben zur Löschwasserversorgung geprüft und
befinden sich in Absprache mit den Zuständigen Behörden. Es wird durch technische Maßnah-
men eine ausreichende Löschwasserversorgung sichergestellt.
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2.35 Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Dienststelle Neustadt
vom 01.10.2021

Sachbericht:



35

D:\Projekte\2020096\03_Texte\06_Abwägungen\2020096_HC_FÖBB_1. Offenlage_Okt25.docx

Prüfung und Abwägung:

Die Festsetzung bzgl. der bedingten Wohnnutzung, zeitlichen Fristen und Grundrissorientierung
sind auf Grund neuer Erkenntnisse aus dem neuen Lärmgutachten nicht mehr erforderlich und in
der weiteren Planung aus den Texten und Plänen herausgenommen.

Der Spielplatz ist vom geplanten Wohngebiet aus auf kürzestem Weg erreichbar und bedarf kei-
ner weiteren Querungen über Verkehrsflächen. Der landwirtschaftliche Weg ist für die Zufahrt zu
den landwirtschaftlichen Flächen nicht erforderlich und könnte, falls erforderlich, geschlossen
werden. Aufgrund der zu erwartenden verkehrlichen Belastungen durch landwirtschaftliche Fahr-
zeuge kann hier nicht von einer Gefahr für Leib und Leben und somit einem erhöhten Gefähr-
dungspotenzial ausgegangen werden. Des Weiteren befindet sich das Wohngebiet in einer Orts-
randlage in einem landwirtschaftlich geprägten Umfeld. Somit muss hier landwirtschaftlicher Ver-
kehr erwartet werden. Sowohl Kinder, Erziehungsberechtigte als auch andere Nutzer der Fläche
können sich auf diese Gegebenheiten einstellen und mit entsprechender Aufmerksamkeit agie-
ren. Aus diesem Grund werden die Bedenken bzgl. der Lage des Spielplatzes zurückgewiesen
und die Planung diesbezüglich nicht geändert.

Der Ziel- und Quellverkehr aus oder zum neuen Siedlungsbereich erfolgt über bestehende ge-
widmete Straßen. Die zu überplanenden Bereiche des MI sind bereits an das Ortsnetz angebun-
den, darüber hinaus nicht mehr Teil der gegenwärtigen Planungs-/Geltungsbereich. Weiter las-
sen sich aus der Einwendung keine weiteren Bedenken ableiten.

Aufgrund der planerischen Konzeption des Bebauungsplanes wird der Mühlweg weder überplant
noch in die Erschließungskonzeption eingeschlossen. Daher ergeben sich keine nachteiligen
Auswirkungen für eine etwaige landwirtschaftliche Nutzung, noch eine für das Plangebiet. Die
Erschließung erfolgt über die Nackter Straße und Leininger Straße. Der Mühlweg ist als gewid-
mete Straße für den örtlichen Verkehr nutzbar. Der landwirtschaftliche Verkehr muss sich hier
unterordnen.

Die Gemeinde muss für eine derartige Planung einen Ausgleich oder Ersatz für den Eingriff si-
cherstellen. Mit den zuständigen Behörden wurde dieser Ausgleich abgestimmt. Die Ausführun-
gen hierzu können dem Umweltbericht Anhang 1.1 entnommen werden.
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Das Nachbarrecht gilt nicht gegenüber öffentlich-rechtlichen Festsetzungen. Mit Urteil vom Ober-
verwaltungsgericht Rheinland-Pfalz wurde zum 02.10.2007 entschieden, dass das Nachbar-
rechtsgesetz nicht in öffentlichen Belangen, wie z.B. Aufstellung eines Bebauungsplans, Bauge-
nehmigungen usw. zu berücksichtigen ist.

2.36 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Was-
serwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz, Neustadt vom 01.10.2021

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Im Rahmen der weiteren Planung wurde eine Wasserbilanz und hierzu dienliche Untersuchungen
angefertigt.

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen und die Planunterlagen ggf. im Rahmen weitere Er-
kenntnisse, ergänzt werden.

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Im Rahmen der weiteren Planung wurde eine Wasserbilanz und hierzu dienliche Untersuchungen
angefertig. Ggf. erforderliche Festsetzungen dann vorgenommen.
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Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Im Rahmen der Planung werden die Hinweise zu berücksichtigen sein. Aktuell liegen von Seiten
der zuständigen Werke keine nachteiligen Aussagen vor, somit ist die Erschließung gesichert.

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise zur Niederschlagswasserbewirtschaftung werden zur Kenntnis genommen und in
der weiteren Planung geprüft. Dachbegrünungen sind zulässig, eine bindende Festsetzung ge-
prüft. Im Regenwasserbewirtschaftungskonzept, dass zum Entwurf des Bebauungsplanes vor-
gelegt wird, erfolgen detaillierte Aussagen.

Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise werden geprüft und ggf. in die weitere Planung einfließen. Grundlegend besteht
eine tragfähige Planung zum Thema Regenwasserbewirtschaftung mit den Vorgaben zu Ober-
flächen, Begrünung und einem Regenrückhaltebecken im Süden des Geltungsbereiches. Auf-
grund der aktuellen Sturzflutgefahrenkarten des Umweltministeriums ist mit keinen negativen
Auswirkungen zu rechnen.

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Die Aussagen zur Trinkwasserversorgung werden zur Kenntnis genommen. Hinweise zu Arbei-
ten u.Ä. im Wasserschutzgebiet sind bereits Teil der Unterlagen.
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3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung

3.1 Stellungnahme Nr. 1, Wattenheim vom 23.09.2021

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise seitens der Einwänder werden zur Kenntnis genommen. Die Höhenfestsetzung im
Geltungsbereich, hier insbesondere im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes, orientieren sich
an der Nachbarbebauung im Westen. Um diese Bebauung nicht übermäßig zu erhöhen und um
ein städtebauliches „sich Einfügen“ zu gewährleisten, wurden die Höhen, wie dargestellt, festge-
setzt.

Der Hinweis, dass im Allgemeinen Wohngebiet durch die Höhenfestsetzung nur Flachdächer
Sinn machen, um eine sinnvolle Raumnutzung zu ermöglichen, wird zurückgewiesen. Durch eine
architektonische Anpassung ist generell mit derartigen Höhen eine sinnvolle Raumnutzung mög-
lich. Der Hinweis, dass die Baugrenzen eines jeden Baugrundstückes voll ausgenutzt werden
müssen, um einen entsprechenden Platzbedarf sicherzustellen, wird zurückgewiesen. Die Aus-
nutzung der Baugrenzen ist bis zu einem maximalen Maß von 0,4 möglich, siehe hierzu auch die
Textlichen Festsetzungen. Mit dieser Festsetzung wird weiter sichergestellt, dass nicht eine über-
mäßige Bebauung bzw. Verdichtung der Grundstücksflächen zugelassen wird.
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Der Hinweis bezüglich des Begriffes "Staffelgeschoss" und der Landesbauordnung wird zur
Kenntnis genommen, allerdings zurückgewiesen. Der Begriff ist in der baulichen Praxis ein gän-
giger Begriff und bleibt daher in den Texten bestehen. Die Definition des Vollgeschosses ist in
der Landesbauordnung geregelt und kann auch den Textlichen Festsetzungen entnommen wer-
den. Der Vorschlag seitens der Einwänder, die Firsthöhen in den Baubereichen WA 1 bis WA 4
durchgängig um 1,0 m zu erhöhen, wird an dieser Stelle zurückgewiesen. Dies erfolgt mit Rück-
sicht auf die bestehende Bebauung in der Nachbarschaft.

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen: Die Bauleitplanung muss einen entsprechenden
Rückhalt einplanen. Das Regenrückhaltebecken verfügt über einen gedrosselten Ablauf und wird
binnen 48 h entleert, um Platz für neues Niederschlagswasser zu schaffen. Deshalb sind sie für
eine Population für Stechmücken nicht geeignet. Ein Teich mit Dauerstau wird nicht geplant. Die
Anlage gehört den Verbandsgemeindewerken, die für die Abwasserentsorgung verantwortlich
sind. Diese sind folglich auch für die Pflege der Anlage zuständig. Die direkte ungedrosselte Ein-
leitung von Niederschlagswasser in bestehende Gewässer ist unzulässig. Die Gemeinde sieht an
dieser Stelle keine nachteiligen Auswirkungen der Planung eines Regenrückhaltebeckens und
deren Ausprägung auf der jetzt geplanten Fläche.

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Die Hinweise bezüglich des Rückbaues der 20 kV-Leitung werden zur Kenntnis genommen. Die
Leitung ist Eigentum der Pfalzwerke-Netz AG und entzieht sich somit der Planung durch die Ge-
meinde. Nach aktueller Planung der Pfalzwerke wird die Leitung Richtung Norden (Spielplatz)
und Richtung Süden zur Geltungsbereichsgrenze hin in weiteren Teilen unterirdisch verlegt wer-
den, sodass hier Masten um die bestehende Oberleitung in Teilen wegfällt. Dies wird in der Folge
zeichnerisch in der Planzeichnung dargestellt werden. Der Übergabepunkt (Trafostation) ist in
den Unterlagen bereits als Ver- und Entsorgungsfläche festgesetzt.
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3.2 Stellungnahme Nr. 2, Wattenheim vertreten durch Jeromin/Kerkmann Kanzlei für
Verwaltungsrecht, Andernach vom 06.09.2021

Sachbericht:



44

D:\Projekte\2020096\03_Texte\06_Abwägungen\2020096_HC_FÖBB_1. Offenlage_Okt25.docx



45

D:\Projekte\2020096\03_Texte\06_Abwägungen\2020096_HC_FÖBB_1. Offenlage_Okt25.docx



46

D:\Projekte\2020096\03_Texte\06_Abwägungen\2020096_HC_FÖBB_1. Offenlage_Okt25.docx

Prüfung und Abwägung:

Die grundlegenden Aussagen zu den beiden vorgenannten Gerichtsurteilen werden zur Kenntnis
genommen.

Das Lärmgutachten berücksichtigt grundlegend mögliche externe Lärmquellen im Umfeld als
auch theoretisch erzeugter Lärm aus dem Geltungsbereich heraus mit der Wirkung auf andere
Bereiche in der Ortschaft. Im Rahmen der Überplanung des Geltungsbereich, ist das Mischgebiet
im Nordwesten aus dem Geltungsbereich herausgenommen worden, wohlgleich in der weiteren
Planung berücksichtigt.

Berücksichtigt wurde das umliegende Wohngebiet von Wattenheim, der bestehende Gewerbe-
betrieb (Baudienstleistungen) und der landwirtschaftliche Betrieb außerhalb des Geltungsberei-
ches. Zudem mögliche Lärmquellen auf Grund von Verkehrsbewegungen.

In der Schalltechnischen Untersuchung (Mai 2025) wurde eine aktuelle Verkehrszählung aus dem
Zeitraum 23.01.2024 – 31.01.2024 genutzt. Weiter wurde der Verkehr im sog. „Planfall“ berech-
net. Im Ergebnis wird durch den Bestand und die Planung keine unzulässig erhöhte Verkehrsbe-
lastung erzeugt.

Weiter wurden ebenfalls nochmals die theoretische Nutzung und Andienung der geplanten Silos
im Norden des Geltungsbereichs berechnet. Durch neue Erkenntnisse konnte nachgewiesen
werden, dass auch die potentielle Nutzung der Silos, keine zulässigen Lärmpegel im Geltungs-
bereich überschritten werden.

Alle detaillierten Infos zum Thema Immissionsschutz können im Rahmen der Offenlage dem
Fachgutachten entnommen werden.

Sachbericht:



47

D:\Projekte\2020096\03_Texte\06_Abwägungen\2020096_HC_FÖBB_1. Offenlage_Okt25.docx

Prüfung und Abwägung:

Die Aussagen zur Alternativenprüfung werden zur Kenntnis genommen. In den vorliegenden Un-
terlagen, hier die Begründung und der Umweltbericht, können die Alternativen entnommen wer-
den. Hier sind die Belange der Flächenverfügbarkeit, Zugänglichkeit, Eignung und sonstige Be-
lange aufgeführt. Sollten im Rahmen der weiteren Planung zusätzliche Informationen vorliegen,
werden diese an entsprechenden Stellen ergänzt werden.

Sachbericht:



48

D:\Projekte\2020096\03_Texte\06_Abwägungen\2020096_HC_FÖBB_1. Offenlage_Okt25.docx



49

D:\Projekte\2020096\03_Texte\06_Abwägungen\2020096_HC_FÖBB_1. Offenlage_Okt25.docx

Prüfung und Abwägung:

Die Gemeinde ist weiterhin bestrebt, mit Grund und Boden, im Rahmen des § 1a BauGB, spar-
sam und allgemeinverträglich zu planen. Wie bereits in den Unterlagen zur Offenlage dargestellt,
sind verschiedene Flächen für die Gemeinde nicht handhabbar bzw. lassen sich aus städtebau-
licher und fachlicher Sicht (Lärmrelevanz und Belange der Ver- und Entsorgung) nicht erschlie-
ßen.
Die Nutzung von Baugeboten und in der Folge mögliche Enteignungsverfahren über den § 176
BauGB sieht die Gemeinde nicht als Mittel, um sozialverträglich Wohnraum zu schaffen. Der Zeit-
faktor, um diverse Bebauungspläne aufzustellen, mit gemeindlichen Haushaltsmitteln zu entwi-
ckeln und ggf. notwendige Gerichtsverfahren zur Durchsetzung von Bauzwängen im beplanten
Innenbereich oder im unbeplanten Innenbereich, sprechen gegen dieses Vorgehen.
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Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Der Einwender bringt nicht vor, welche baulichen oder verkehrlichen Beeinträchtigungen die
Grundstückssubstanz beeinträchtigen oder schaden sollen.

Nach aktuellen Kenntnissen kann nicht von einer langfristigen Beeinträchtigung des Flurstückes
des Einwenders ausgegangen werden. Im Rahmen der temporären Bauphase der Erschließung
des Verkehrs- und Leitungsnetztes ist im Umfeld des südlichen Geltungsbereiches mit
entsprechenden Bautätigkeiten und hierdurch hervorgerufene Emissionen zu rechnen (Lärm
durch Baufahrzeuge und der Bautätigkeit, evtl. kurzfristige Staubemissionen). Ensprechende
Vorgaben zur Bauausführung zur Minimierung dieser Beeinträchtigungen werden im Zuge der
Erschließungsplanung festgelegt.

Die Gemeinde sieht auch keinen Grund, von Schäden auszugehen, welche durch die spätere
reguläre Straßennutzung eintreten könnten.

Mögliche Auswirkungen auf das Wasserschutzgebiet im Umfeld des Bebauungsplanes und der
Umwelt generell wurden bereits ausreichend in den Unterlagen dargestellt. Aktuell liegen der
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Gemeinde selbst als auch von anderen Fachbehörden keine Erkenntnisse vor, welche mögliche
„Umweltschäden“ erwarten lassen.

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Die fachliche Umsetzung und Unterhaltung der Ökokontoflächen ist Angelegenheit der
Ortsgemeidne in Zusammenarbeit mit den Zuständigen Behörden (u.a. dem Forstamt und der
Unteren Naturschutzbehörde).

Die Maßnahme hier stellt einen Landschaftsumbau (Schaffung einer Waldwiese) dar, welcher
über einen längeren Zeitraum realisiert wird. Die Maßnahme erfolgt nicht als CEF-Maßnahme,
welche eine funktionale Wirkung vor Beginn einer Eingriffsmaßnahme (hier der Bebauungsplan
und dessen spätere Entwicklung) nachweisen muss.

Ein entsprechendes Pfelgekonzept zur Ökokontofläche 21 Wattenheim liegt den zuständigen
Behörden vor.

Kennung im digitalen Serviceportal (KomOn-Serviceportal) mit der Nummer OEK-
1611240099078 und im LANIS abrufbar: https://ksp.naturschutz.rlp.de/compensa-
tion/acc/ba77f9c3-6ba4-4ee4-aca5-63245882bb06/report, zuletzt aufgerufen 03.07.2025

Sachbericht:
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Prüfung und Abwägung:

Kenntnisnahme.

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Die Ausführungen zu möglichen Festsetzungsfehlern und dem Ergebnis werden zur Kenntnis
genommen und geprüft.
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3.3 Stellungnahme Nr. 3, Wattenheim vom 10.09.2021

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Dem Schutzzweck des § 4 BRPfälzerwaldV läuft die Planung nicht entgegen. Die Planung muss
die nach Abs. 1 genannten ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekte berücksichtigen.
Die Planungssicherheit einer ökonomisch leistbaren zur Verfügungstellung von Wohnraum, was
für die Ortsgemeinde finanziell zu stemmen ist. Die ökonomischen Aspekte, wie Baulückennut-
zung, Leerstände, Lärmschutz, Artenschutz, Gewässerschutz (siehe auch den Umweltbericht)
wurden abgewogen und planerisch berücksichtigt. Die soziale Komponente wurde dahingehend
berücksichtigt, dass bezahlbarer Wohnraum, Nachfragesicherheit für bestehende soziale, örtliche
Einrichtungen gefestigt werden und es weiterhin möglich ist, Flächen für Natur und Erholung für
die Bevölkerung bereitzustellen und diese langfristig nutzbar zu halten. Die Bedenken, dass die
Schutzziele des Biosphärenreservats nicht berücksichtigt werden, wird an dieser Stelle zurück-
gewiesen.

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Die Festsetzung bzgl. der lärmabwehrenden Riegelbebauung auf Grund von Immissionsschutz-
gründen ist auf Grund neuer Erkenntnisse aus dem Lärmgutachten nicht mehr erforderlich, die
Planung entsprechend angepasst.

Sachbericht:

Prüfung und Abwägung:

Es werden weder Feldrandgehölze noch Bäume aufgrund des Bebauungsplanes entnommen
noch überplant werden. Geplant und festgesetzt ist hingegen, dass u. a. für die Avifauna dienende
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Gehölze im Westen, im Osten und am zukünftigen Regenrückhaltebecken eine Bepflanzung er-
folgen wird. In diesen Flächen besteht aktuell eine busch- und baumlose Vegetation, welche als
intensive landwirtschaftliche Fläche genutzt wird. Hierdurch erfolgt entgegen den Aussagen eine
ökologische Aufwertung dieser Flächen, welche langfristig auch der Avifauna und anderen Lebe-
wesen dienen werden.

Die Bedenken, dass der Umweltschutz im Rahmen des Bebauungsplanes "Am Bild 2021" nicht
berücksichtigt werden, werden an dieser Stelle zurückgewiesen.

Gemeinderatsbeschluss

Der Gemeinderat Wattenheim hat nach reiflicher Prüfung alle Stellungnahmen und Hinweise so-
wie Anregungen sach- und fachgerecht gegeneinander abgewogen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: …
Nein-Stimmen: …
Stimmenthaltungen: …

Wattenheim, den …………………


